
STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 7 
Vorlage Nr. 148/2020 

Sitzung des Gemeinderates 
am 15. Dezember 2020 

-öffentlich- 
 
 

Bebauungsplan „Dorfmitte“, Gemarkung Eibensbach 
a) Vorstellung und Billigung des Abgrenzungsplans 
b) Auslegungsbeschluss 
c) Veränderungssperre 
 
Beschlussantrag: 
 
a) Für den im Entwurfsplan vom 15.12.2020 dargestellten Geltungsbereich wird 

nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen, den Bebauungsplan „Dorfmitte“, Gemarkung Eibensbach im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.  

 
b) Der Abgrenzungsplan mit Datum 15.12.2020, erstellt durch das 

Vermessungsbüro Käser, Untergruppenbach, wird gebilligt. 
 
c) Die Satzung zur Veränderungssperre wird wie in der Anlage abgedruckt 

beschlossen. 
 

03.12.2020 / Stöhr-Klein 
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a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
Das Gebiet in Eibensbach, welches durch die Güglinger Straße, Michaelsbergstraße 
und Tälestraße begrenzt wird, zeigt die Möglichkeit mittels Bebauungsplan den 
dörflichen Charakter zu festigen und das Umfeld der Marienkirche zu ordnen. 
 
b) Vorstellung des Abgrenzungsplans  
 
Der vorliegende Abgrenzungsplan (Anlage 1) zeigt das Gebiet auf, welches mittels 
Bebauungsplan überplant werden soll. 
 
c) Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB 
 
Eine Veränderungssperre wird erlassen mit dem Ziel, während der Verfahrensdauer 
des Bebauungsplanverfahrens nur Bauvorhaben, die dem geplanten Bebauungsplan 
entsprechen, zu ermöglichen. 
Der Satzungstext ist in der Anlage 2 abgedruckt. 
 
 

03.12.2020 / Stöhr-Klein 
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